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Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - UWG - Novelle 2018; 
Stellungnahme 

Die Wirtschaftskammer Tirol schließt sich der sehr guten Vorbegutachtung und Einschätzung der 
WKÖ zu dieser Richtlinienumsetzung an. 

Insbesondere präferieren auch wir die, von der WKÖ ebenfalls favorisierte Option 1, was den 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zuge von Gerichtsverfahren betrifft. 

Das Gericht soll auf Antrag oder von Amts wegen Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, dass 
keine Partei (weder der Kläger noch der Beklagte) im laufe des Verfahrens neue Informationen 
über das gegenständliche Geschäftsgeheimnis erhält, die über seinen bisherigen Wissensstand 
hinausgehen. Dies bringt auch aus unserer Sicht sehr viel mehr an Rechtssicherheit für den 
Know-how-Schutz und für die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen, die sich nicht scheuen, im Fall 
von Rechtsverletzungen den Zivilrechtsweg zu beschreiten. 

Freundliche Grüße 
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